






IV. Sonstige Gebühren 

 1. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle, je Trauerfeier 

Anmerkung: Für Kirchenmitglieder ist die Benutzung der Friedhofskapelle als 

kirchlicher Raum gebührenfrei 

110 Euro 

 

 

 2. Vergütung für die Benutzung der Friedhofseinrichtungen, je Beisetzung 80 Euro 

 3. Vergütung für die Nebenkosten der Kapellenbenutzung, je Beisetzung 130 Euro 

V. Gebühren für Ausgrabungen 

 1. Für die Ausgrabung einer Leiche 1660 Euro 

 2. Für die Ausgrabung einer Urne 350 Euro 

VI. Friedhofsunterhaltungsgebühr  

 1. Für Wahlgrabstätten je Jahr und Grabbreite 13 Euro 

 Anstelle einer jährlichen eingeforderten Gebühr kann die Friedhofsunterhaltungsgebühr auch auf 

Dauer der Nutzungszeit im Voraus berechnet werden. 

§ 7 

Zusätzliche Leistungen 

Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, setzt der 

Friedhofsträger die zu entrichtende Vergütung von Fall zu Fall nach dem tatsächlichen Aufwand fest. 

§ 8 

Schlussbestimmungen 

Diese Friedhofsgebührensatzung tritt am 1.1.2019, nach vorheriger amtlicher Bekanntmachung in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 1.1.2013 außer Kraft. 

Die vorstehende Friedhofsgebührensatzung wird hiermit ausgefertigt. Sie wurde durch Bescheid des 

Kirchenkreisrates des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf am 18.11.2018 kirchenaufsichtlich 

genehmigt. 

Brande-Hörnerkirchen, den 6.12.2018 

Ev.-Luth. Christus-Kirchengemeinde 

Hohenfelde-Hörnerkirchen 

– Der Kirchengemeinderat – 

 

gez. Sönke Mier 

____________________ 

(Kirchensiegel) gez. Pastor Dr. Ulrich Palmer 

__________________________ 

Vorsitzende/r  Mitglied 
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